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Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Viechtach für das Haushaltsjahr 
2026 – Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 
 
Nach Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mittel-
schule Viechtach in ihrer Sitzung am 05.03.2026 die nachfolgende Haushaltssatzung be-
schlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 06.03.2026 (Az. 
20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 67 und 
71 der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 06.03.2026 ausgefertigt und am 10.03.2026 im Amtsblatt 
Nr. 8 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen Anlagen) wurde bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes (Rathaus der Stadt Viechtach, Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich wurde die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Mitgliedsgemeinde des Schulver-
bands Stadt Viechtach (www.viechtach.de/haushalt) veröffentlicht. Hierauf wurde in der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Regen hingewiesen. 
 
 

Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Viechtach 
für das Haushaltsjahr 2026 
(Haushaltssatzung 2026) 

 
Vom 06.03.2026 

 
 
Der Schulverband Mittelschule Viechtach erlässt aufgrund Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayeri-
schen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
Haushaltsplan 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im 
 

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 975.000 € 
 

und im 
 

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 52.000 € 
 

ab. 

 
1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der 
Stadt Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchFG-9
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchFG-9
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKommZG-40
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKommZG-40
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-63
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§ 2 
Kreditaufnahmen 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 

 
(1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung 

von Ausgaben des Schulverbandes wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 672.700 € fest-
gesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden des Schul-
verbandes umgelegt (Schulverbandsumlage). 

 
(2) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand vom 01.10.2025 auf 217 Verbandsschüler festgesetzt. Die Schulver-
bandsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.100 € festgesetzt: 

 

Mitgliedsgemeinde 
Zahl der 

Verbandsschüler 

Schulverbands- 
umlage je 

Verbandsschüler 

Schulverbands- 
umlage je 

Mitgliedsgemeinde 

Stadt Viechtach 129 Verbandsschüler x 3.100 € = 399.900 € 

Gemeinde Kollnburg 52 Verbandsschüler x 3.100 € = 161.200 € 

Gemeinde Prackenbach 36 Verbandsschüler x 3.100 € = 111.600 € 

 
(3) Die Schulverbandsumlage ist mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 25. jeden ersten 

Quartalmonats fällig. Die Schulverbandsumlage im folgenden Jahr wird in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig erhoben, wenn die 
Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen ist (Art. 9 
BaySchFG, Art. 42 KommZG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 des Bayerischen Finanz-
ausgleichsgesetzes (BayFAG)). 

 
 

§ 5 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 162.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 06.03.2026 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
Verbandsvorsitzender 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD für das 
Haushaltsjahr 2026 – Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist gemäß § 2 der Satzung für den Zweckverband Industriegebiet 
REICHSDORF NORD (Verbandssatzung ZWIG – VS ZWIG) vom 16.12.2011, zuletzt geän-
dert durch die Satzung vom 13.03.2024, Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes Industrie-
gebiet REICHSDORF NORD. Aufgabe des Zweckverbandes ist nach § 2 Abs. 1 VS ZWIG, 
das gemeinsame Industriegebiet Reichsdorf Nord zu entwickeln und zu erschließen, die 
Grundstücksverfügbarkeit sicherzustellen sowie das Gebiet zu vermarkten. 
 
Nach Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Zweckverbandes In-
dustriegebiet REICHSDORF NORD in ihrer Sitzung am 05.03.2026 die nachfolgende Haus-
haltssatzung beschlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 06.03.2026 (Az. 
20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 67 und 
71 der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 06.03.2026 ausgefertigt und am 10.03.2026 im Amtsblatt 
Nr. 8 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen Anlagen) wurde bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes (Rathaus der Stadt Viechtach, Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich wurde die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach 
(www.viechtach.de/haushalt) veröffentlicht. Hierauf wurde in der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Regen hingewiesen. 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD 
für das Haushaltsjahr 2026 
(Haushaltssatzung 2026) 

 
Vom 06.03.2026 

 
 
Der Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD erlässt aufgrund Art. 40 ff. des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung (GO) folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
Haushaltsplan 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im 
 

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 470.000 € 
 

und im 
 

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 375.000 € 
 

ab. 

https://www.viechtach.de/api/assets/4d7ea327-b1a3-41ee-b8c2-fb9b47864708
https://www.viechtach.de/api/assets/4d7ea327-b1a3-41ee-b8c2-fb9b47864708
https://www.viechtach.de/api/assets/4d7ea327-b1a3-41ee-b8c2-fb9b47864708
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§ 2 
Kreditaufnahmen 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Verbandsumlage 

 
(1) Der ungedeckte Finanzbedarf wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 360.000 € festge-

setzt und gemäß § 18 Abs. 4 der Verbandssatzung ZWIG (VS ZWIG) durch Umlage 
gegenüber der Stadt Viechtach erhoben (Verbandsumlage). 

 
(2) Die Verbandsumlage ist mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 25. jeden ersten 

Quartalmonats fällig. Die Verbandsumlage im folgenden Jahr wird in Höhe der im ab-
gelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig erhoben, wenn die Haus-
haltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen ist (Art. 42 KommZG 
in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes 
(BayFAG)). 

 
 

§ 5 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 78.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 06.03.2026 
ZWECKVERBAND INDUSTRIEGEBIET REICHSDORF NORD 
 
 
 
Franz Wittmann 
Verbandsvorsitzender 



Anlage 18 (zu §§ 78 und § 92 GLKrWO)

Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde
Viechtach

Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des ersten Bürgermeisters

am 8. März 2026

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am  09.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der  Wahl des ersten
Bürgermeisters festgestellt:

1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 6.697

Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 4.329

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 4.296

Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 33

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:

Ordnungs
zahl

Name des 
Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akade-
mische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kom-
munale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

Gesamtzahl der
gültigen
Stimmen

01 Christlich-Soziale Union in 
Bayern e.V.

Wittmann Franz, erster Bürgermeister, 1963, Kreisrat 1.286

03 Alternative für Deutschland Birnböck Edwin, Elektromeister, 1966, Blossersberg 608

05 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

Neumann Klaus-Dieter, Polizeibeamter i.R. 83

06 Unabhängige Viechtach-
Schlatzendorf e.V.

Greil Hans, Justizangestellter, 1964, zweiter 
Bürgermeister, Kreisrat

1.580

07 Zukunft Viechtach e.V. / 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN / Ökologisch-
Demokratische Partei

Hagengruber Christine, Diplom-Sportökonom (Univ.), 
selbständig im Naturkost-Einzelhandel, 1975

739

2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass keine Person mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten
hat und deshalb am 22.03.2026 (zweiter Sonntag nach dem Wahltag) eine Stichwahl stattfindet.

Die Stichwahl findet zwischen den beiden folgenden Personen statt:  

Ordnungs
zahl

Name des 
Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

(Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akade-
mische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kom-
munale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

Gesamtzahl der
gültigen
Stimmen

06
Unabhängige Viechtach-
Schlatzendorf e.V.

Greil Hans, Justizangestellter, 1964, zweiter 
Bürgermeister, Kreisrat

1.580

01
Christlich-Soziale Union in 
Bayern e.V.

Wittmann Franz, erster Bürgermeister, 1963, Kreisrat 1.286

Datum Unterschrift

Angeschlagen am: 
________________________________

abgenommen am: 
______________________________

2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird

VoitlF
Schreibmaschinentext
09.03.2026                                                       Voitl

VoitlF
Schreibmaschinentext
09.03.2026



Bekanntmachung zur Stichwahl

Gemeinde/Markt/Stadt Verwaltungsgemeinschaft

Nach Anlage 16 GLKrWO
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2.1.3 Stimmberechtigte  können,  wenn  sie  keinen  Wahlschein  besitzen,  nur  in  dem  Abstimmungsraum  des  Stimmbezirks
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.4

bei  Gemeindewahlen  durch  Stimmabgabe  in  jedem  Abstimmungsraum  der  Gemeinde/Stadt,  die  den  Wahlschein
ausgestellt hat,

bei  Landkreiswahlen  durch  Stimmabgabe  in  jedem  Abstimmungsraum  innerhalb  des  Landkreises;  gilt  der
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe nur in dieser Gemeinde/Stadt erfolgen. 

2.1.5 Die  Abstimmenden  haben  ihre  Wahlbenachrichtigung  oder  ihren  Wahlschein  und  ihren  Personalausweis,  ausländische
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.

2.1.6 Die  Stimmzettel  werden  den  Abstimmenden  beim  Betreten  des  Abstimmungsraums  ausgehändigt.  Sie  müssen  von
den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden. 

2.1.7 Die  Durchführung  der  Abstimmung  und  die  Feststellung  des  Abstimmungsergebnisses  sind  öffentlich.  Jedermann  hat
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist.

2.1.8 nicht besetzt

2.2 Durch Briefwahl:

2.2.1 Wer  durch  Briefwahl  wählen  will,  muss  dies  bei  der  Gemeinde/Stadt  (Verwaltungsgemeinschaft)  beantragen  und  erhält
dann folgende Unterlagen: 

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

1.

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Die Gemeinde/Stadt ist in allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens übersandt worden sind,

sind  der  Stimmbezirk  und  der  Abstimmungsraum  angegeben,  in  dem  die  Stimmberechtigten  abstimmen  können.  Sie
enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.

2.1.2

Zahl

21. Tag vor dem Wahltag

15. Februar 2026

Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke, barrierefrei ja/nein

Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Die Gemeinde/Stadt ist in Sonderstimmbezirke eingeteilt, und zwar:

Zahl

Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben

einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,

einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,

einen  hellroten  Wahlbriefumschlag  (mit  der  Anschrift  der  Behörde,  an  die  der  Wahlbrief  zu  übersenden  ist)  für  den
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag,

ein Merkblatt für die Briefwahl.

a)

b)

a)

b)

c)

d)

am Sonntag, 22. März 2026

der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters

der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

der Landrätin oder des Landrats

000-001

Stadt Viechtach
Mönchshofstraße 31
94234 Viechtach

4
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Datum

Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der

(Amtsblatt, Zeitung)

Fachverlag Jüngling | Bestell-Nr. 409 024 9081 41X | 2545
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4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:

Gewählt  wird  mit  amtlich  hergestellten  Stimmzetteln.  Sie  sind  als  Muster  anschließend  an  diese  Bekanntmachung
abgedruckt.  Gegebenenfalls  aufgedruckte  Strichcodes  dienen  ausschließlich  der  Erleichterung  der
Stimmenauszählung. 

4.1

4.2 Stichwahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin und des
Oberbürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:

Jede  stimmberechtigte  Person  hat  eine  Stimme.  Auf  den  anschließend  abgedruckten  Stimmzetteln  ist  erläutert,  wie  die
Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

4.3

5.

Uhrzeit

2.2.2 Bei  der  Briefwahl  sorgen  die  Stimmberechtigten  dafür,  dass  der  Wahlbrief  mit  den  Stimmzetteln  und  dem  Wahlschein
am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht. 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um Uhr in/im

zusammen.

Bezeichnung und genaue Anschrift der Auszählräume

Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

x

Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe der Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

nicht besetzt

Mittelschule Viechtach
Flurstraße 24
94234 Viechtach

15:00

10.03.2026 Wittmann, 1. Bürgermeister

10.03.2026 Amtsblatt der Stadt Viechtach

10.03.2026
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Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses

zur Feststellung des abschließenden Stichwahlergebnisses

am Sonntag, 22. März 2026
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sowie der Form der Verkündung des vorläufigen Stichwahlergebnisses

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Stichwahlergebnisses gemäß Art. 19 Abs.
3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am

um Uhr

Bezeichnung des Gebäudes, Anschrift, Bezeichnung des Raums bzw. Zimmer-Nr.

in/im

Wochentag

Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der
(Amtsblatt, Zeitung)

Datum

,
Datum Uhrzeit

Der  Wahlausschuss  verhandelt,  berät  und  entscheidet  in  öffentlicher  Sitzung,  soweit  nicht  Rücksichten  auf  das  Wohl  der
Allgemeinheit  oder  auf  berechtigte  Ansprüche  Einzelner  entgegenstehen  (Art.  17  Abs.  2  GLKrWG).  In  diesen  Fällen  berät  und
entscheidet  er  in  nichtöffentlicher  Sitzung  über  den  Ausschluss  der  Öffentlichkeit.  Beschlüsse,  die  in  nichtöffentlicher  Sitzung
gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.
Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

1.

2. Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme der Wahl.

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wird das ermittelte
vorläufige Wahlergebnis durch

2.1

Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (z.B. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im Internet, etc.)

2.2

Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (z.B. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im Internet, etc.)

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet.

Für  den  Beginn  der  Wochenfrist  des  Art.  47  Abs.  1  Satz  1  Gemeinde-  und  Landkreiswahlgesetz,  binnen  der  aufgrund  eines
Wahlvorschlags  gewählte  Personen  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  bei  der  Gemeinde-/Stadtverwaltung  die  Wahl  ablehnen
können, ist die unter

genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses entscheidend.

Nr. 2.1

des ersten Bürgermeisterin oder
des ersten Bürgermeisters

der Oberbürgermeisterin oder
des Oberbürgermeisters

Nr. 2.2

23.03.2026Montag

10.03.2026

16:00

000-001

Rathaus Viechtach, Besprechungszimmer 1. OG,
Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach

10.03.2026

öffentlicher Anschlag am Rathaus

Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Viechtach

Voitl

Stadt Viechtach
Mönchshofstraße 31
94234 Viechtach

Amtsblatt der Stadt Viechtach

10.03.2026



Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden

Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses

Die  Sitzung  des  Wahlausschusses  zur  Feststellung  des  abschließenden  Wahlergebnisses  gemäß  Art.  19  Abs.  3
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am

Der  Wahlausschuss  verhandelt,  berät  und  entscheidet  in  öffentlicher  Sitzung,  soweit  nicht  Rücksichten  auf  das  Wohl  der
Allgemeinheit  oder  auf  berechtigte  Ansprüche  Einzelner  entgegenstehen  (Art.  17  Abs.  2  GLKrWG).  In  diesen  Fällen  berät  und
entscheidet  er  in  nichtöffentlicher  Sitzung  über  den  Ausschluss  der  Öffentlichkeit.  Beschlüsse,  die  in  nichtöffentlicher  Sitzung
gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

Wochentag, Datum

Bezeichnung des Gebäudes, Anschrift, Bezeichnung des Raums bzw. Zimmer-Nr.

Uhrzeit

um Uhr

in/im

am Sonntag, 08. März 2026

für die Wahl
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1.

2. Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme der Wahl.

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wird das ermittelte
vorläufige Wahlergebnis durch

2.1

Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (z.B. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im Internet, etc.)

2.2

Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (z.B. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im Internet, etc.)

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet.

Für  den  Beginn  der  Wochenfrist  des  Art.  47  Abs.  1  Satz  1  Gemeinde-  und  Landkreiswahlgesetz,  binnen  der  aufgrund  eines
Wahlvorschlags  gewählte  Personen  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  bei  der  Gemeinde-/Stadtverwaltung  die  Wahl  ablehnen
können, ist die unter

genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses entscheidend.

Datum

Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der
(Amtsblatt, Zeitung)

Nr. 2.1 Nr. 2.2

des Gemeinderats der ersten Bürgermeisterin oder
des ersten Bürgermeisters

des Stadtrats der Oberbürgermeisterin oder
des Oberbürgermeisters

06.03.2026 Voitl

06.03.2026

10.03.2026 Amtsblatt der Stadt Viechtach

Stadt Viechtach
Mönchshofstraße 31
94234 Viechtach

Montag, 23.03.2026

Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Viechtach

öffentlicher Anschlag am Rathaus

16:00

Rathaus Viechtach, Besprechungszimmer 1. OG,
Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach



2. Insgesamt sind

3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:

Ordnungszahl
Gesamtzahl der

gültigen Stimmen
Anzahl

der SitzeName des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)

Bekanntmachung

am 08. März 2026

Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

der Wahl des Gemeinderats/Stadtrats festgestellt:

1.

Die Zahl der Personen, die gewählt haben:

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen:

Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel:

Die Zahl der Stimmberechtigten:

Gemeinderatssitze/Stadtratssitze zu vergeben.
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2)

2) Im Fall einer unechten Mehrheitswahl ist an Stelle des Namens des Wahlvorschlagsträgers die Spaltenüberschrift "Personen, welche vom Stimmberechtigten
ergänzt wurden" zu verwenden.

Anzahl

Nach Anlage 17 Teil1 (zu § 92 GLKrWO, § 90 GLKrWO)

des vorläufigen abschließenden Ergebnisses der Wahl des

1) Nicht besetzt

Datum

folgendes abschließendes Ergebnis

Die Wahlleiter/Der Wahlleiter hat folgendes vorläufiges Ergebnis

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am

Gemeinderats Stadtrats

07

06

02

01

05

03

20

6.697

4.324

80.477

98

Stadt Viechtach
Mönchshofstraße 31
94234 Viechtach

3

1

5

4

4

3

20.162

14.789

17.672

12.037

12.163

3.654

FREIE WÄHLER Bayern / Freie Wähler Viechtach (FREIE
WÄHLER)

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Zukunft Viechtach e.V. / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / Ökologisch-
Demokratische Partei (Zukunft Viechtach / Grüne / ÖDP)

Unabhängige Viechtach - Schlatzendorf e.V.
(Unabhängige)
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4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger/innen aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl

sind in der/den Anlage/n Nr. bis Nr. zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.

Datum

Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der
(Amtsblatt, Zeitung)
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Voitl10.03.2026

10.03.2026

1

10.03.2026

6

Amtsblatt der Stadt Viechtach





Wahlvordruck V5

Landkreis: Regen

Gemeinde: 09276144 / Stadt Viechtach
Zusammenstellung der Ergebnisse

(Stimmen für die einzelnen Bewerber)

Seite 2 von 2 Seiten

WAHL DES STADTRATS am 8. März 2026 Wahlvorschlag Nr.: 01
Kurzbezeichnung: CSU

Gültige Stimmen für die einzelnen Bewerber (F)

Nr. Nr. 110 Nr. 111 Nr. 112 Nr. 113 Nr. 114 Nr. 115 Nr. 116 Nr. 117 Nr. 118 Nr. 119 Nr. 120 Nr. Nr. 

Geiger Pinzl Heimerl Hashemi Pfeffer Schreiner Aichinger Ernst Egner Illing Pledl

0001 37 28 36 22 21 43 23 18 30 36 27

0002 28 42 29 22 22 59 22 21 20 42 25

0003 33 26 47 24 38 45 42 29 24 49 36

0004 29 34 42 22 24 73 15 14 17 35 25

Urne 127 130 154 90 105 220 102 82 91 162 113

0011 57 58 94 34 26 131 45 32 47 82 73

0012 60 61 59 39 37 137 40 29 82 77 105

0013 47 77 75 60 38 119 37 40 58 88 71

0014 69 44 83 39 26 97 54 23 65 111 107

0015 70 59 74 40 41 117 60 28 41 75 61

0016 64 75 72 59 44 155 64 40 86 124 94

0017 63 51 82 28 25 99 25 49 52 54 135

Brief 430 425 539 299 237 855 325 241 431 611 646

Summe 557 555 693 389 342 1075 427 323 522 773 759





Wahlvordruck V5

Landkreis: Regen

Gemeinde: 09276144 / Stadt Viechtach
Zusammenstellung der Ergebnisse

(Stimmen für die einzelnen Bewerber)

Seite 2 von 2 Seiten

WAHL DES STADTRATS am 8. März 2026 Wahlvorschlag Nr.: 02
Kurzbezeichnung: FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen für die einzelnen Bewerber (F)

Nr. Nr. 210 Nr. 211 Nr. 212 Nr. 213 Nr. 214 Nr. 215 Nr. 216 Nr. 217 Nr. 218 Nr. 219 Nr. 220 Nr. Nr. 

Steinbauer Altmann Peter Frisch Köppl Wühr Schrötter Haimerl Gruber Becka Velte

0001 42 20 28 20 19 33 12 21 13 6 6

0002 27 11 18 13 6 39 20 12 14 4 8

0003 19 28 19 20 17 31 14 18 11 7 16

0004 28 29 21 12 25 41 30 17 19 25 7

Urne 116 88 86 65 67 144 76 68 57 42 37

0011 64 68 37 37 38 74 27 53 23 20 8

0012 73 97 40 47 42 104 41 52 25 22 13

0013 98 65 51 34 48 134 49 54 28 25 29

0014 85 77 65 59 33 96 40 64 64 14 14

0015 65 115 45 37 74 91 53 43 34 17 19

0016 61 61 27 26 40 64 27 28 19 7 5

0017 80 68 37 45 44 103 40 46 21 23 8

Brief 526 551 302 285 319 666 277 340 214 128 96

Summe 642 639 388 350 386 810 353 408 271 170 133





Wahlvordruck V5

Landkreis: Regen

Gemeinde: 09276144 / Stadt Viechtach
Zusammenstellung der Ergebnisse

(Stimmen für die einzelnen Bewerber)

Seite 2 von 2 Seiten

WAHL DES STADTRATS am 8. März 2026 Wahlvorschlag Nr.: 03
Kurzbezeichnung: AfD

Gültige Stimmen für die einzelnen Bewerber (F)

Nr. Nr. 310 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 

Fischl

0001 139

0002 173

0003 123

0004 167

Urne 602

0011 120

0012 102

0013 138

0014 135

0015 137

0016 90

0017 150

Brief 872

Summe 1474





Wahlvordruck V5

Landkreis: Regen

Gemeinde: 09276144 / Stadt Viechtach
Zusammenstellung der Ergebnisse

(Stimmen für die einzelnen Bewerber)

Seite 2 von 2 Seiten

WAHL DES STADTRATS am 8. März 2026 Wahlvorschlag Nr.: 05
Kurzbezeichnung: SPD

Gültige Stimmen für die einzelnen Bewerber (F)

Nr. Nr. 510 Nr. 511 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 

Hellmann Zankl

0001 4 6

0002 4 8

0003 5 9

0004 0 3

Urne 13 26

0011 8 9

0012 9 10

0013 5 29

0014 6 12

0015 4 9

0016 7 3

0017 0 4

Brief 39 76

Summe 52 102





Wahlvordruck V5

Landkreis: Regen

Gemeinde: 09276144 / Stadt Viechtach
Zusammenstellung der Ergebnisse

(Stimmen für die einzelnen Bewerber)

Seite 2 von 2 Seiten

WAHL DES STADTRATS am 8. März 2026 Wahlvorschlag Nr.: 06
Kurzbezeichnung: Unabhängige

Gültige Stimmen für die einzelnen Bewerber (F)

Nr. Nr. 610 Nr. 611 Nr. 612 Nr. 613 Nr. 614 Nr. 615 Nr. 616 Nr. 617 Nr. 618 Nr. 619 Nr. 620 Nr. Nr. 

Winklmeier Kirsch Stadler Winter Pinzl Fischl Danzer Trum Wurzer Schäfer Menacher

0001 18 34 20 20 24 20 24 25 15 12 19

0002 31 19 22 27 18 17 23 13 16 24 17

0003 14 27 19 23 12 24 20 33 13 19 17

0004 28 43 30 25 38 32 23 25 22 24 22

Urne 91 123 91 95 92 93 90 96 66 79 75

0011 33 101 51 33 58 57 58 30 33 41 53

0012 57 78 44 36 23 62 54 39 41 29 45

0013 51 77 53 56 38 67 56 56 39 49 45

0014 38 49 59 56 32 66 29 26 22 41 48

0015 36 81 36 38 35 63 37 45 33 31 26

0016 42 73 46 22 30 52 39 34 37 22 51

0017 42 65 56 28 23 36 16 49 30 48 32

Brief 299 524 345 269 239 403 289 279 235 261 300

Summe 390 647 436 364 331 496 379 375 301 340 375





Wahlvordruck V5

Landkreis: Regen

Gemeinde: 09276144 / Stadt Viechtach
Zusammenstellung der Ergebnisse

(Stimmen für die einzelnen Bewerber)

Seite 2 von 2 Seiten

WAHL DES STADTRATS am 8. März 2026 Wahlvorschlag Nr.: 07
Kurzbezeichnung: Zukunft Viechtach
/ Grüne / ÖDP

Gültige Stimmen für die einzelnen Bewerber (F)

Nr. Nr. 710 Nr. 711 Nr. 712 Nr. 713 Nr. 714 Nr. 715 Nr. 716 Nr. 717 Nr. 718 Nr. 719 Nr. 720 Nr. Nr. 

Zeitlhöfler Gruber Probst Goham Gruber Mitterbauer Dobler Raith Biermeier Schneider Wiktorin

0001 25 37 23 28 27 24 29 44 35 18 16

0002 35 35 29 20 26 21 28 35 26 19 22

0003 18 40 20 18 16 34 30 38 19 14 19

0004 31 29 46 27 29 21 29 25 18 13 13

Urne 109 141 118 93 98 100 116 142 98 64 70

0011 42 36 72 34 73 38 60 53 29 25 35

0012 30 50 24 26 45 41 13 59 17 9 14

0013 28 44 29 30 61 31 47 49 22 19 17

0014 34 29 29 34 37 24 31 45 23 28 15

0015 49 29 36 21 31 22 39 52 17 16 14

0016 45 70 48 33 64 27 52 65 31 28 21

0017 38 58 37 27 50 36 42 54 22 17 25

Brief 266 316 275 205 361 219 284 377 161 142 141

Summe 375 457 393 298 459 319 400 519 259 206 211

Unterschriften: 

Wahlleiter: Beisitzer: Beisitzer:

Schriftführer: Beisitzer: Beisitzer:
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